
Vermittlerinformation
gemäß den Bestimmungen zu Aufsichts- und Lenkungsanforderungen für Versicherungsunternehmen.

Produktbezeichnung: MobilER GO! Die flexible Kfz-Versicherung

Kfz-Versicherung zur Absicherungen im Zusammenhang mit dem Besitz und der Nutzung von Kraftfahrzeugen. 
In Österreich ist die Kfz-Haftpflichtversicherung gesetzlich vorgeschrieben. Eine Kfz-Kaskoversicherung betrifft den 
Versicherungsschutz am versicherten Fahrzeug. 

Produktdetails
Charakteristik Sachversicherung - Sparte Kfz-Haftpflicht- und / oder Kfz-Kaskoversicherung

Abschlussalter ab 18 Jahre

Prämienzahlung/Einzahlung Höhe abhängig, von dem zu versichernden Kfz und der gewählten Versicherung. Die Prämien sind grundsätzlich jährlich im 
Voraus zu entrichten. Einzahlung: monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich

Versicherungsdauer (Laufzeit) 1 Jahr mit automatischer Verlängerung um ein Jahr, wenn nicht vor Ablauf gekündigt wird.

Versicherungsgegenstand

Die Kfz-Haftpflichtversicherung umfasst die Befriedigung begründeter und die Abwehr unbegründeter Ersatzansprüche auf-
grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen, die sich durch die Verwendung des versicherten Fahrzeuges ergeben.
In der Kfz-Kaskoversicherung sind das Fahrzeug und seine Teile gegen Beschädigung, Zerstörung und Verlust abhängig von 
der Fahrzeugart und von dem gewählten Versicherungsumfang versichert.

Höchsthaftungssumme Haftpflicht: Pauschalversicherungssumme zur Wahl 10, 20 oder 30 Mio. (7,6 Mio. sind gesetzlich vorgeschrieben)
Kasko: Abhängig von der gewählten / vereinbarten Variante

MobilER GO! Kfz Versicherung

 Beginn der Versicherung: Vereinbarter Versicherungsbe-
 ginn, frühestens der Tag der Antragstellung

 Beginn des Versicherungsschutzes: ab Bezahlung der 
 Erstprämie

 Prämienberechnung:   
 errechnet sich in der Kfz-Haftpflicht und Kaskoversiche-
 rung nach der Typklasse, dem Hauptwohnsitz, dem 
 Alter des VN und dem Alter des jüngsten Nutzers, dem 

Weitere Produktinformationen

 Alter und der Antriebsart des Kfz; in der Kfz-Haftpflicht-
 versicherung zusätzlich nach der Bonus / Malus-Stufe. In 
 der Kfz-Kaskoversicherung zusätzlich nach Art und Höhe 
 des gewählten Selbstbehaltes.
 

 Die Prämien können mittels SEPA-Lastschriftmandat oder 
 Zahlschein überwiesen werden.

 Geltungsbereich: Europa im geografischen Sinn. Die 
 Länder sind auf der „grünen Versicherungskarte“ 
 vermerkt. 

Nur für den 

internen 

Gebrauch
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MobilER GO! Kfz-Haftpflichtversicherung

 Versicherungsschutz hat eine Doppelfunktion: 
 1. Befriedigung begründeter Ansprüche = Kostenüber-
 nahme, wenn durch die Verwendung des versicherten Kfz 
 ein: 
 • Personenschaden (= Tötung, Körperverletzung, Gesund
  heitsschädigung eines Menschen)
 • Sachschaden (Beschädigung oder Zerstörung einer
  körperlichen Sache)
 •  Reiner Vermögensschaden (= weder Personen- noch 
  Sachschaden, z.B. Schaden von Dritten wegen 
  Versäumnis von Fristen) eintritt. 
 2. Abwehr oder Zurückweisen unbegründeter
 Ansprüche
 •  Nicht versichert in der MobilER GO! Kfz-Haftpflicht-
  versicherung sind Ersatzansprüche ...
  • ... des Eigentümers, des Halters und - bei Vermie-
   tung des Fahrzeuges ohne Beistellung eines Lenkers -
   des Mieters und der Personen, denen der Mieter 
   das Fahrzeug überlässt, gegen mitversicherte Perso-
   nen wegen Sach- oder bloßer Vermögensschäden.
  • ... wegen Beschädigung, Zerstörung oder Abhanden
   kommens des versicherten Fahrzeuges.
  • ... aus der Verwendung des versicherten Fahrzeuges 
   als ortsgebundene Kraftquelle oder zu ähnlichen 
   Zwecken.
  • ... aus der Verwendung des Kraftfahrzeuges bei einer 
   kraftfahrsportlichen Veranstaltung oder ihren Trai-
   ningsfahrten.
  • ... die besonderen Bestimmungen über die Haftung 
   für Nuklearschäden unterliegen.

 Höchsthaftungssumme (Versicherungssumme):
 • gesetzlich geregelt: 
  Pauschalversicherungssumme: 7,6 Mio. Euro (Perso-
  nenschäden 6,3 Mio. Euro, Sachschäden 1,3 Mio. Euro) , 
  Versicherungssumme für reine Vermögensschäden: 
  80.000 Euro
 •  Bei MobilER GO! Haftpflichtversicherung zur Wahl: 
  10 Mio, 20 Mio oder 30 Mio Euro 

 Zusatzversicherungen:
 •  Haustiermitfahrversicherung: 
  Ersatz notwendiger Behandlungskosten bis 2.500 Euro 
  für das eigene Haustier bei Verletzungen durch einen 
  selbstverschuldeten Unfall.
 •  Einmal Null immer Null: 
  In den Bonusstufen „minus 2“, „minus 1“, „Null“, „1“, 
  „2“ und „3“ erfolgt künftig keine Umreihung (Hochstu-
  fung) wegen eines verschuldeten Schadens, solange 
  die Kfz-Haftpflichtversicherung bei der ERGO Versiche-
  rung besteht.

 Versicherungsbestätigung 
 Es muss bereits bei der Anmeldung des Kfz ein bestehen
 der Kfz-Haftpflicht- Versicherungsschutz nachgewiesen 
 werden. Mit der sogenannten Versicherungsbestätigung 
 (VB) übernimmt der Aussteller (der Versicherer) die vor-
 läufige Deckung bezüglich Haftpflichtversicherung.

MobilER GO! Kfz-Kaskoversicherung

 Varianten der MobilER GO! Kaskoversicherung 
 1. Basisteilkasko = Schutz gegen Naturgewalten, Brand/
 Explosion und Diebstahl/Raub oder unbefugten Gebrauch,  
 Bruchschäden an Windschutz-/Front-, Seiten- und 
 Heckscheibe sowie an Glasdächern, optional Bruchschäden 
 an Scheinwerfer- und Blinkergläser, Rückleuchten und 
 Außenspiegel.  Sonderausstattung bis 10.000 Euro
 mitversichert. Im Zuge des Kasko-Erweiterungspakets 
 zusätzlich für: Kurzschluss- und Schmorschäden, Kollision 
 mit Tieren aller Art auf Straßen mit öffentlichem Verkehr, 
 Tierbisse an Schläuchen, Kabeln, Verkleidungs- und 
 Dämmmaterialien, Dachlawinen, Schäden durch herab-
 fallende Eiszapfen, Schäden infolge grober Fahrlässigkeit; 
 2. Superteilkasko = Schutz aller Gefahren der Basisteil-
 kasko plus Vandalismus und Parkschaden 
 3. Vollkasko = Schutz aller Gefahren der Superteilkasko 
 plus Versicherungsschutz bei einem selbstverschuldeten 
 Unfall.

 Versicherungsschutz 
 Die Höhe der Ersatzleistung richtet sich nach dem 
 entstandenen Schaden. Sie ist grundsätzlich mit dem 
 aktuellen Wert des versicherten Fahrzeugs begrenzt.
 • nicht versichert in der MobilER GO! Kfz-Kaskoversi-
  cherung sind Ersatzansprüche,  ...

  • ... die bei der Vorbereitung oder Begehung gerichtlich 
   strafbarer Handlungen eintreten. 
  • ... die bei der Verwendung des Kraftfahrzeuges bei 
   einer kraftfahrsportlichen Veranstaltung oder ihren 
   Trainingsfahrten entstehen.
  • ... die mit Aufruhr, inneren Unruhen, Kriegsereignis-
   sen, terroristischen Straftaten, Verfügungen von 
   hoher Hand und Erdbeben ursächlich zusammen-
   hängen.
  • ... die durch den Einfluss ionisierender Strahlen 
   entstehen.
  • ... wenn der Lenkern nicht die, für das Lenken des 
   Fahrzeuges auf Straßen mit öffentlichem Verkehr 
   vorgeschriebene kraftfahrrechtliche Berechtigung 
   besitzt (gilt auch dann, wenn das Fahrzeug nicht auf 
   Straßen mit öffentlichem Verkehr gelenkt wird).
  • ... wenn sich der Lenker in einem durch Alkohol oder 
   Suchtgift beeinträchtigtem Zustand befindet.

 Zusatzversicherungen:
• Selbstbehaltübernahme bei Mietwägen oder  
 CarSharing-Fahrzeugen. 
• Verbesserte Entschädigungsleistung bei Totalscha- 
 den innerhalb 24 Monate.
• Bei Totalschaden Reparatur bis 80 %  des Wiederbe- 
 schaffungswertes möglich.
• Wiederbeschaffungskosten von Fahrzeug-Dokumen- 
 ten bis 250 Euro
• Kosten für Aufsperren bis 250 Euro
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 „Elektro Plus“ für E-Fahrzeuge:

• indirekter Blitzschlag
• Abschleppung bei leeren Akku bis 250 Euro
• Entsorgungskosten bei beschädigten Akku bis  
 2.000 Euro
• Schutz des Ladekabels

Mit dem Produkt verbundene Risiken
Nach aktuellem Wissensstand bestehen keine Risiken, die mit dem Produkt verbunden sind.

Kosten
In der Prämienkalkulation wurden die zu erwartenden Aufwände für Schadenleistungen, Kosten für die Errichtung und Verwaltung
des Vertrages und der Schäden sowie die Kosten für die Rückversicherung berücksichtigt.

Vertriebsstrategie
Das Produkt ist in einem persönlichen Beratungsgespräch mit dem Kunden und mit einer persönlichen Empfehlung an den
Kunden, in der erläutert wird, warum dieses Produkt den Wünschen und Bedürfnissen des Kunden am besten entspricht, zu
vermitteln. Das Produkt kann auch ohne persönlicher Beratung abgeschlossen werden.

Informationen zum Produktgenehmigungsverfahren
Dieses Produkt wurde einem internen Produktgenehmigungs-
verfahren gemäß den Bestimmungen zur Aufsichts- und 
Lenkungsanforderungen für Versicherungsunternehmen 
unterzogen, das die Definition des Zielmarktes, die Bestimmung 

der Vertriebsstrategie und die Bewertung der mit dem Versiche-
rungsprodukt verbundenen Risiken für den vorliegenden 
Zielmarkt beinhaltet.
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Zielmarktevaluierung

MobilER GO! Kfz-Haftpflicht Versicherung ist für folgende
Kundengruppen geeignet (Zielmarkt):

  Kunden, die ein Kfz besitzen und es auf öffentlichen 
 Straßen mit einem gültigen Führerschein lenken.

MobilER GO! Kfz-Kasko Versicherung ist für folgende Kunden-
gruppen geeignet (Zielmarkt):

 Kunden, die ihr Kfz auch gegen Beschädigungen oder
 Diebstahl / Raub, unbefugten Gebrauch und weitere
 Gefahren gemäß den angebotenen Varianten der
 MobilER GO! Kaskoversicherung absichern möchten.

MobilER GO! Kfz-Haftpflicht Versicherung ist für folgende
Kundengruppen nicht geeignet (Negativzielmarkt):

 Kunden, die kein Kfz besitzen

MobilER GO! Kfz-Kasko Versicherung ist für folgende Kunden-
gruppen nicht geeignet (Negativzielmarkt):

 Kunden, die ...
 • ... kein Interesse an einer Absicherung im 
  Kaskobereich haben.
 • ... Kunden, deren Kfz sich zum Zeitpunkt der 
  Antragstellung in einem Zustand befindet (Alter, 
  Vorschädigungen, technischer und allgemeiner 
  Zustand), der eine Deckung durch Vollkasko / Teilkasko 
  wirtschaftlich nicht sinnvoll erscheinen lässt. D.h. sie 
  erwarten, dass die Summe der gezahlten Prämien 
  gegenüber der Leistung im Schadenfall höher ist.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
ERGO Center | Businesspark Marximum /Objekt 3 | Modecenterstaße 17, 1110 Wien
Hotline +43 1 27 444-6566 | office@ergo-versicherung.at | ergo-versicherung.at
Handelsgericht Wien FN 101528 g  | UID: ATU15366306
Stand: 3.2022

Diese Vermittlerinformation dient zur Erklärung der wesentlichen Produktinhalte. Sie enthält 
Informationen über den definierten Zielmarkt und Negativzielmarkt, mit dem Produkt ver-
bundene Risiken, Kosten, mögliche Interessenskonflikte und Informationen zum Produktge-
nehmigungsverfahren. 

Aus rechtlichen Gründen sind wir als Versicherer verpflichtet, darauf zu achten, dass von 
uns entwickelte Produkte ausschließlich an Kunden des produktspezifisch definierten 
Zielmarktes vermittelt werden. Dies ist regelmäßig zu überprüfen.

Diese Vermittlerinformation ist ausschließlich für den internen Gebrauch bestimmt.
Die Weitergabe an den Kunden ist aufgrund des verkürzten Inhalts untersagt.
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